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Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische  
Anfrage Nr. 9457/J der Abgeordneten Eva Mückstein, Freundinnen und Freunde 
nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 
 
Fragen 1 bis 13: 
 Wie viele Personen befinden sich in kassenfinanzierter Psychotherapie 

(Sachleistung)? 
 Wie viele Personen befinden sich in Psychotherapie mit Kostenzuschuss? 
 Wie viele Behandlungseinheiten sind kassenfinanziert? 
 Für wie viele Behandlungseinheiten gibt es einen Kostenzuschuss? 
 Wie viele freiberufliche Psychotherapeutinnen in Österreich können 

kassenfinanzierte Psychotherapie anbieten? 
 Wie viele freiberufliche Psychotherapeutinnen in Österreich bieten Psychotherapie 

mit Kostenzuschuss an? 
 Wie hoch sind die Tarife für die Vertragspsychotherapie pro Einheit – getrennt 

nach Krankenversicherungsträger und Bundesland? Wenn es Unterschiede gibt, 
bestehen diese aus Ihrer Sicht zu Recht? 

 Bitte um eine aktuelle Auflistung der Vertragseinrichtungen, in denen 
Psychotherapie als Sachleistung angeboten wird, getrennt nach Bundesland: 
a. Name der Vertragseinrichtung 
b. Anzahl der Psychotherapeutinnen, die in dieser Einrichtung arbeiten 
c. Wie viele Einheiten Einzelpsychotherapie werden angeboten? 
d. Wie viele Einheiten Gruppenpsychotherapie werden angeboten? 
e. Wie viele Einheiten Familienpsychotherapie werden angeboten? 
f. Durchschnittliche Psychotherapiestunden pro Psychotherapeutln und Jahr 
g. Anzahl behandelte Patientinnen pro Jahr 
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h. Wie viele Einheiten pro Patientln 
 Welche Versorgungsvereine existieren, je Bundesland? 

a. Name des Versorgungsvereines 
b. Anzahl der Psychotherapeutinnen, die in diesem Versorgungsverein arbeiten 
c. Wie viele Einheiten Einzelpsychotherapie werden angeboten? 
d. Wie viele Einheiten Gruppenpsychotherapie werden angeboten? 
e. Wie viele Einheiten Familienpsychotherapie werden angeboten? 
f. Durchschnittliche Psychotherapiestunden pro Psychotherapeutln und Jahr 
g. Anzahl behandelte Patientinnen pro Jahr 
h. Wie viele Einheiten pro Patientln 

 Ausgaben der Krankenkassen für Psychotherapie gesamt und getrennt nach: 
a. Psychotherapie als Sachleistung in Versorgungsvereine bzw. Institutionen 
b. Psychotherapie als Sachleistung in kasseneigenen Einrichtungen 
c. Psychotherapeutische Sachleistung bei Vertragsärztinnen 
d. Ausgaben für Kostenzuschuss bei freiberuflichen PsychotherapeutInnen 
e. Psychotherapeutische Leistungen bei Wahlärztinnen 
f. Für Einzelpsychotherapie (50 Minuten/90 Minuten) 
g. Für Gruppenpsychotherapie 
h. Für psychotherapeutische Leistungen/Medizin (20 Minuten u. ä.) 

 Ausgaben der Krankenkassen für Psychotherapie als Sachleistung, je Bundesland, 
je Träger? 

 Ausgaben der Krankenkassen für Zuschuss-Psychotherapie, je Bundesland, je 
Träger? 

 Wie lange sind die durchschnittlichen Wartezeiten auf eine kassenfinanzierte 
Psychotherapie je Bundesland? 

 
In Beantwortung der vorliegenden parlamentarischen Anfrage darf ich auf die 
angeschlossene Stellungnahme des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger (Beilage 1) samt Ergänzungen (Beilagen 2 bis 4) verweisen. 

 
 
 
 
 
 

Dr.in Sabine Oberhauser 
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